
Stand: Februar 2011 
 

Verbandsgemeindewerke BME                     Lfd.-Nr.            /´11 
55583 Bad Münster am Stein-Ebernburg 

 
 

A N T R A G 
 

 auf Herstellung eines  neuen/   zusätzlichen Kanalanschlusses 
 auf Herstellung eines  neuen/   zusätzlichen Wasserleitungsanschlusses 
 BAUWASSER:    >> Terminwunsch: ________________________________  
   (10,00 € Grundgebühr pro angefangener Monat) 

 auf Änderung eines Wasserleitungsanschlusses 
 auf Aufhebung/ Stilllegung eines Wasserleitungsanschlusses 

 
 
1. Antragsteller: (EIGENTÜMER) 
 

 Name:_____________________________________Vorname:__________________Tel:_________________ 

 Straße:_____________________________________Plz._________Ort:______________________________ 

2. Das Anschlussobjekt befindet sich: 
 
 in der Ortsgemeinde/Stadt_____________________________Straße:__________________________________ 

3. Es handelt sich hierbei um: 

   Neubau            Einfamilienhaus      Lageplan, Entwässerungsplan und Grundrisszeichnung mit  

    Mehrfamilienhaus   Einzeichnung des Installationsraumes sind zwingend beizufügen! 

   Die Bearbeitung ist ansonsten nicht möglich! 
  
  

   Umbau     Garten   Sonstiges (bitte erläutern):_____________________________________________ 

4.  Bei Neubauten voraussichtlicher Baubeginn:  _______________________ 

5. Lage des anzuschließenden Grundstückes:  Flur: _____, Parzelle: __________, Größe: ________qm 

 Ist das anzuschließende Grundstück von einer Straße oder Weg begrenzt?        ja        nein 

6. Erklärung (bei Herstellung und Fremdleistung) 

 a) Beim Wasserleitungsanschluss verpflichte ich mich, bei der Meldung über die fertig gestellte  
  Hausinstallation, eine Erklärung abzugeben, in der der Installateur rechtsverbindlich bestätigt, dass die  
  Installation entsprechend den DVGW-Richtlinien bzw. DIN-Normen ausgeführt wurde. 

 b) Sobald der Neu-/Umbau fertig gestellt ist, verpflichte ich mich, die Verbandsgemeindewerke BME umgehend 
darüber zu informieren, damit diese einen geeichten Wasserzähler mit Zählerblech einbauen können. 

 Hinweis - Kostenersatz 
 Die bei der Ausführung, der beantragen Arbeiten, entstehenden Kosten (Personal-, Materialkosten, 

Fremdleistungen) sind den Verbandsgemeindewerken BME, im Rahmen der geltenden Entgeltsatzungen, 
zu erstatten. 
 Hinweis – Einmalige Beiträge 
Bei der Herstellung von Hausanschlüssen sind evtl. einmalige Beträge nach den zurzeit geltenden 
Entgeltsatzungen Wasser und Abwasser der Verbandsgemeinde BME zu zahlen.  

 
 
 

Ort: ___________________________,  den __________________     _____________________________ 
               Unterschrift (nur vom Eigentümer) 


